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RS OGH 1979/5/30 1Ob598/79
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.05.1979

Norm

ABGB §1357

ABGB §1400 A

Rechtssatz

Wegen des großen Risikos bei Verlust der Kreditkarte bedeutet es keine Überspannung der Sorgfaltsp6icht, wenn für

die Haftungsbefreiung des Karteninhabers eine objektive relativ kurze Frist gesetzt und der Karteninhaber damit

praktisch gezwungen wird, sich periodisch und zwar in kurzen Abständen von dem Fortbesitz der Karte zu überzeugen.
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1 Ob 598/79
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